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Textliche Festsetzungen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

    a abweichende Bauweise

Baugrenze

überbaubare Grundstücksfläche

nicht überbaubare Grundstücksfläche

Zeichenerklärung

Örtliche Bauvorschriften nach § 86 Abs. 1 und Abs. 4 BauO NRW i.V.m. § 9

Abs. 4 BauGB

Allgemeines:

Bei Doppelhäusern sind Dachform, -neigung, Material und Farbe der äußeren

Wandflächen und der Dacheindeckung einheitlich zu wählen. Art und Gestaltung

der zulässigen Dachaufbauten und -einschnitte sind aufeinander abzustimmen.

Garagenbaukörper sind in der Farbgebung auf den Hauptbaukörper abzustimmen.

Fassaden:

Fassaden von Garagengeschossen sind so zu gestalten, dass Fahrzeuge von

außen nicht sichtbar sind.

Dachform / Dachneigung:

Es gilt der Eintrag zur Dachform und Dachneigung in der Schablone der

Planzeichnung (SD = Satteldach). Andere Dachformen sind nur innerhalb der

Allgemeinen Wohngebiete ausnahmsweise zulässig, unter der Voraussetzung,

dass geneigte Dächer zur Ausführung kommen. Flachdächer (FD) sind nur

innerhalb der dafür festgesetzten überbaubaren Flächen zulässig. Für

Gebäudeteile, die als Dachterrassen / Freisitze den Gebäudeabschluss bilden,

sind Flachdächer zulässig.

Innerhalb der Mischgebiete wird festgesetzt zu Dachaufbauten / Dachgauben,

Zwerchhäuser / Zwerchgiebel, Drempelhöhe:

Dachaufbauten / Dachgauben

Dachgauben sind für die gesamte Fassadenseite nur zur Belichtung einer

Geschossebene zulässig.

Dachgauben dürfen die Traufe nicht unterbrechen.

Dachgauben sind entweder als Schleppgauben oder mit Satteldächern

zugelassen, letztere dürfen in ihrer Neigung nicht mehr als 5° von der Neigung

des Hauptdaches abweichen.

Dachgauben müssen vom Ortgang einen Mindestabstand von 1,50 Meter haben,

als Bezugspunkt gilt die Schnittkante zwischen Oberfläche der Dachhaut und der

Giebelwand.

Dachgauben dürfen auf einer Dachfläche in ihrer Länge nicht mehr als 30 % der

Trauflänge erreichen.

Zwerchhäuser / Zwerchgiebel

An den Traufseiten sind Zwerchhäuser zulässig.

Zwerchhäuser unterbrechen die Traufe - sie können im Grundriss 0,50 Meter

vorspringen und dabei Baugrenzen und Baulinien um dieses Maß überschreiten.

Für Zwerchgiebel sind nur Satteldächer zugelassen, deren Neigung nicht mehr als

5°von der Neigung des Hauptdaches abweichen darf.

Die Traufhöhe des Zwerchhauses darf maximal 2,30 Meter über der des

Hauptdaches liegen - die Firsthöhe muss mindestens 1,00 Meter unter der des

Hauptdaches liegen.

Drempelhöhe

Als Drempelhöhe gilt das Maß der aufgehenden, tragenden

Außenwandkonstruktion über der Decke des obersten Vollgeschosses, gemessen

von der Oberfläche der Rohdecke bis zur Oberkante der Fußpfette

Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vorschriften

für die Nutzung von Grundstücken erforderlich sind, wie

Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 und 22 BauGB i.V.m. § 14

und 21a BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur unter

den dort genannten Voraussetzungen zulässig.

Bei parallel zur Erschließungsstraße angeordneten Garagen ist ein

Mindestabstand von 3,00 m zur Straßenbegrenzungslinie

einzuhalten.

Anbauten und Nebengebäude sind nur eingeschossig zulässig

(max. Traufhöhe 3,00 m).

Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen

allgemein zulässig.

In den Mischgebieten sind Geschosse als Vollgeschosse

ausnahmsweise nicht auf die Geschossflächenzahl anzurechnen,

wenn sie ausschließlich als Garagen/Stellplätze sowie zur

Erschließung genutzt werden gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO i.V.m. §

21 a Abs. 1 und 4 BauNVO.

In den Mischgebieten bleiben Tiefgaragen (Garagen, die unterhalb

der Geländeoberfläche hergestellt werden) ohne Anrechnung auf

die Geschossflächenzahl gemäß § 21a Abs 4 und 5 BauNVO.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

    MI Mischgebiet

    

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

z.B.  II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

z.B. 0,6 Grundflächenzahl (GRZ)

z.B. 1,2 Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In den Mischgebieten sind Geschosse als Vollgeschosse ausnahmsweise nicht

auf die Geschossflächenzahl anzurechnen, wenn sie ausschließlich als

Garagen/Stellplätze sowie zur Erschließung genutzt werden gemäß § 17 Abs. 2

BauNVO i.V.m. § 21 a Abs. 1 und 4 BauNVO. In den Mischgebieten bleiben

Tiefgaragen (Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden) ohne

Anrechnung auf die Geschossflächenzahl gemäß § 21a Abs. 4 und 5 BauNVO.

Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen Oberkante Erschließungsstraßenmitte und

den äußeren Schnittlinien von Dachhaut und Außenwand, mittig von der Fassade

und rechtwinklig zur Fahrbahn gemessen.

Als First- und Gebäudehöhe gilt das Maß zwischen Oberkante

Erschließungsstraßenmitte und der Oberkante Firstpfanne, Attika bzw.

Schnittpunkt der Dachflächen / Dachfläche Außenwand.

Unterer Bezugspunkt gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO ist die zur Erschließung der

Baugrundstücke bestimmte ausgebaute / vorhandene

Straßenverkehrsflächen-Oberkante. Es ist der Mittelwert aus der Verlängerung

der Grundstückseckpunkte (bzw. -grenzen) zur Straßenbegrenzungslinie zu

bilden.

Bei geneigter Geländeoberfläche ist die Gebäudehöhe von dem Maß zu

bestimmen, das sich als Mittel aus allen Gebäudeseiten ergibt.

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Allgemeine Hinweise

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,

Einzelfundamente, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen

Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde

und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für

Bodendenkmalpflege (Tel.: 0521 / 5200250) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte

mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG)

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen"

ist zu beachten. Bei abgängigen Gehölzen ist gleichartiger Ersatz zu schaffen. Eine Ausfertigung

der DIN 18920 kann zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Stadt Delbrück eingesehen werden.

Für die Benutzung des Grundwassers und von oberirdischen Gewässern (Entnahme, Einleitung,

Wärmepumpe, Erdwärmesonde usw.) muss ein Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren durchgeführt

werden.

Große Glasflächen an baulichen Anlagen sind zum Vogelschutz so auszuführen, dass Kollisionen

vermieden werden.

Zur Verringerung des Abflusses des Niederschlagswassers wird die Nutzung des

Niederschlagswassers als Brauchwasser empfohlen. Eine Verbindung von Trinkwasseranlagen mit

Regenwasseranlagen ist nach der Trinkwasserverordnung § 17 Abs. 1 und nach DIN 1988 Teil 4

Abs. 3.2.1. nicht zulässig. Die DIN 1988 (Technische Regel Trinkwasserinstallation) ist bei der

Errichtung und Nutzung einer Regenwasseranlage zu beachten.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015

(BGBl. I S. 1722).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBL. I S. 1548).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S.

58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) -

in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294).

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496).

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht

(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516),

zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741).

Bauweise

GRZ

Zahl der

Vollgeschosse

Art der

baulichen

Nutzung

GFZ

Traufhöhe

Firsthöhe

Drempelhöhe

Dachform/Dachneigung

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Zulässig sind gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO:

 Wohngebäude (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO),

 Geschäfts- und Bürogebäude (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO),

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO),

 sonstige Gewerbebetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO),

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO)

Unzulässig gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind:

 Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO),

 Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO),

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in

den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche

Nutzungen geprägt sind (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO).

Auch ausnahmsweise nicht zulässig gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind folgende Nutzungen im Mischgebiet

nach § 6 Abs. 3 BauNVO :

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO

außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes

gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO. In

Abweichung von der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen

mit größeren Abmessungen (Länge und Breite) als 50,00 Meter

zulässig.

Hinweise:

Ein Vor- und Zurücktreten von Gebäudeteilen (Gesimse,

Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und

deren Überdachungen und Vorbauten wie Erker und Balkone)

und die bei der Bemessung der bauordnungsrechtlichen

Abstandsfläche unberücksichtigt bleiben kann in geringfügigem

Ausmaß gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 BauNVO zugelassen

werden.

Planungen, Nutzungsregeln, Flächen und Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Stellplätze sind als wassergebundene Decke bzw. Pflasterung

mit mindestens 30 % durchbrochenem Anteil oder 3 cm Fugen

auszuführen.

Zur Fassadenbegrünung für Nebengebäude und Garagen wird

eine Begrünung mit standortgerechten Kletterpflanzen

empfohlen.

Die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung,

die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen

Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher

Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen

Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb der WA- und MI-Gebiete sind alle schutzbedürftigen

Außenwohnbereiche (Balkon, Loggien, Terrassen, Freisitze im Garten etc.)

eines Grundstückes südlich bzw. südwestlich von Gebäuden / baulichen

Anlagen vorzusehen.

Für schutzbedürftige Räume sind im Falle von Neubauten oder baulichen

Veränderungen bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm nach DIN

4109 gemäß nachstehender Tabelle vorzusehen.

* resultierendes, bewertetes Bau-Schalldämm-Maß

Die der Bemessung zugrunde zu legenden Lärmpegelbereiche sind der

zeichnerischen Darstellung (Beiplan) zu entnehmen.

Für die von der pegelbestimmenden Geräuschquelle abgewandten

Gebäudeseiten darf der "maßgebliche Außenlärmpegel" ohne besonderen

Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) (dies entspricht einem

Lärmpegelbereich) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um

10 dB(A) (zwei Lärmpegelbereiche) gemindert werden. Soweit durch

vorgelagerte Baukörper oder andere Hindernisse wirksame Pegelminderungen

erwartet werden können, ist im jeweiligen Einzelfall der Nachweis eines

ausreichenden baulichen Schallschutzes gegen Außenlärm auf der Grundlage

anerkannter technischer Regelwerke zulässig.

Bei Schlafräumen und Kinderzimmern muss die erforderliche Raumlüftung

kontinuierlich möglich sein. Sowohl bei geschlossenen als auch bei gekippt

geöffneten Fenstern sollte ein Rauminnenpegel von 30 dB(A) nicht

überschritten werden. Dies ist innerhalb des gesamten Plangebietes -abhängig

vom Außenlärmpegel- durch folgende Maßnahmen sicherzustellen.

a) Außenlärmpegel höchstens 52 dB(A) nachts (dies betrifft alle überbaubaren

Flächen innerhalb der WA-Gebiete und den straßenfernen Teil (Abstand > 21

Meter zur Achse - Fahrbahnmitte - der Planstraße der überbaubaren Flächen

innerhalb der MI-Gebiete).

Einbau von Schallschutzfenstern mit besonderen konstruktiven Merkmalen, die

im gekippt geöffneten Zustand eine Dämmwirkung von R`W > 22 dB erreichen

oder Einbau schallgedämmter Lüftungsöffnungen (mit einem dem

Schalldämm-Maß der Fenster entsprechenden Einfügungs-Dämpfungsmaß)

bzw. anderer Maßnahmen (z.B. Innenbelüftung, vgl. DIN 1946).

Lärmpegel-

bereich

III

Maßgeblicher

Außenlärmpegel

dB (A)

Aufenthaltsräume

in Wohnungen

Büroräume u.ä.

R`w res * des Außenbauteils in dB

61 bis 65 35 30

Örtliche Bauvorschriften nach § 86 Abs. 1 und Abs. 4 BauO

NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

SD Satteldach

DH maximal zulässige Drempelhöhe


